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 Die Praktika an unserer Schule finden in der Regel in den Jahrgängen  

Jg. 8 (1 Woche)  

Jg. 9 (2 Wochen) und  

Jg. 10  (2 Wochen) statt. 

 Alle notwendigen Informationen zur Planung und Durchführung des Praktikums erhalten die 

Schülerinnen/ Schüler rechtzeitig durch die Klassenleitung. Erziehungsberechtigte werden über 

Informationsanschreiben und Elternabende über den Ablauf informiert. 

 Den Bestimmungen lt. RdErl. d. MK zur Berufsorientierung (s. unten) sind weitere wichtige 

Aspekte zu entnehmen. 

 

Die wichtigsten Bestimmungen aus dem  
RdErl. d. MK vom 1.12.2011 - 32–81431 - VORIS 22410 zur Berufsorientierung 
an allgemein bildenden Schulen 
 
Dauer und Ort des Praktikums 
 

 

 

Belehrungen und Vorschriften 
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Versicherungsschutz 

 

 

 

 


